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HAUSHALTSSATZUNG
DES

LANDKREISES UELZEN
FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2017

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 175.005.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 175.741.700 €

1.3 der außerordentlichen Erträge - €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf - €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 170.712.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 167.404.500 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.410.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24.885.400 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 14.520.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.950.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 194.642.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 194.239.900 €

Der GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITAUFNAHME  für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird auf 14.520.000 €
festgesetzt.

§ 2

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 
14.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

DES
LANDKREISES UELZEN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2017
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.000.000 €
festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 26.800.000 €
festgesetzt.

§ 5

zuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt. 

§ 6

Der Beitrag zur KREISSCHULBAUKASSE  wird auf  0 € je Grundschüler festgesetzt.

§ 7

Für die BEFUGNIS DES LANDRATES ,  über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen 
bis zur Höhe von 15.000 € als unerheblich.

Uelzen, den 14.02.2017

LANDKREIS UELZEN

Landrat

§ 4

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE  wird auf 53 v.H. der Steuerkraftzahlen (der 
Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, 
und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 53 v.H. von 90 % der Schlüssel-
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Produktbereich / 
Fachbereich (Amt) 51

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 341/363

Produktnummer 051-01

Produktbezeichnung Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher Frau Lindenthal

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz /
Heranziehung Unterhaltspflichtiger

1.2 Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen
Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (Rückholung der Aufwendungen)
Abrechnung mit dem Land

1.3 Auftragsgrundlage

UVG (Unterhaltsvorschussgesetz)
RL BMFSFJ (Richtlinien Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen, Jugend)
AllgZustVO-Kom (Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und 
Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht)

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspiel-
räume.

2.2 Operative Ziele

Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land. 
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3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2017: Vorlage bis 31.08.2017
zum Stichtag 31.12.2017: Vorlage bis 31.03.2018

3.2 Kennzahlen

Anzahl der Abrechnungen in 2017 mit Angabe der jeweiligen 
Abrechnungsbeträge: __________
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Produktbereich / 
Fachbereich (Amt) 51

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 365/363

Produktnummer 051-02

Produktbezeichnung Förderung von Tageseinrichtungen für 
Kinder und Tagespflege

Produktverantwortlicher Frau Lindenthal

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; 
Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung

1.2 Leistungen

Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen und für 
Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe
Zuweisungen an Waldorfkindergarten Weste

Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung

Überprüfung von Tagespflegestellen und Erteilung der Pflegeerlaubnisse
Vermittlung Tagespflegeplätze
Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen
Schulung Tagespflegepersonen

Bearbeitung der Anträge auf laufende Geldleistung für  Kinder in Tagespflege
Zahlung der laufenden Geldleistung für Tagespflegekinder an die Tagespflegeperson
Erhebung von Kostenbeiträgen für Kinder in Tagespflege
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Kinder in Tagespflege

Kindertagesstätten-Bedarfsplanung

1.3 Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 26 SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen, 
Durchführungsverordnung zum KiTaG, Jugendhilfevereinbarungen mit den Gemeinden,
Satzung des Landkreises Uelzen zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung 
von Kostenbeiträgen
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Produktbereich / 
Fachbereich (Amt) 51

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 362/363
Produktnummer 051-03

Produktbezeichnung
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, 

erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz

Produktverantwortlicher Frau Lindenthal

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen erfolgt u.a. im Rahmen von 
Jugendarbeit
und Jugendverbandsarbeit (§§ 11 und 12 SGB VIII) und durch Jugendsozialarbeit (§ 13 
SGB VIII) zur eigenständigen Existenzsicherung von jungen Menschen und zur sozialen 
Integration.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) ist als Spezialaufgabe vom 
örtlichen Träger der Jugendhilfe zu leisten und stellt gleichzeitig eine Querschnitts- und 
Gemeinschaftsaufgabe aller Bereiche der Jugendhilfe und der Gesellschaft dar.

1.2 Leistungen

Außerschulische Jugendbildung (insbesondere Zuschüsse an Jugendringe und 
Jugendverbände)
Grundausbildung und Fortbildung von Jugendgruppenleitern
Ferienmaßnahmen

Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch mit Frankreich, Zuschuss an Komitee 
Uelzen/Rouen) 
Beratung und Förderung der freien Jugendarbeit (Vereine, Verbände, freie Gruppen) und
von Einrichtungen der Jugendarbeit
Materialverleih

Jugendsozialarbeit, insbesondere
- Zuschuss an Verein Jugendhilfe für ambulante Betreuung junger Straffälliger,
- Zuschuss an Produktionsschule (Jugendwerkstatt)
- Trägerschaft des Pro-Aktiv-Centers,
- Leistungen zur schulischen und beruflichen Integration
- Trägerschaft 2. Chance

Beratung zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, Durchführung von 
Präventionsprojekten, Zuschuss an Präventionsrat

1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendschutzgesetz
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Produktbereich / 
Fachbereich (Amt) 51

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 363/367

Produktnummer 051-04

Produktbezeichnung
Förderung der Erziehung in der Familie, 

Hilfe zur Erziehung und 
Eingliederungshilfen

Produktverantwortlicher Frau Lindenthal

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehungsverantwortung und Konfliktlösungsfähigkeit in 
Familien; Leistungen für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zur Über-
windung von individuellen und familienbezogenen Problemlagen; Betrieb der Erziehungs- 
und Familienberatungsstelle; Mitwirkung in Gerichtsverfahren; Maßnahmen zum Schutz 
bei Kindeswohlgefährdung; Adoptionsvermittlung

1.2 Leistungen

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und der Familienbildung

Beratung bei familiären Krisen und Konflikten
Beratung zur Regelung und Wahrnehmung des Sorgerechts bei Trennung und Scheidung
Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge 
Beratung und Unterstützung bei der Durchführung des Umgangsrechts
Zuschüsse an: Ev. Familienbildungsstätte, DRK-Familienbildungsstätte, Pro Familia, Freie 
Träger für Elternschulkurse, Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Uelzen, DRK 
Freiwilligenagentur

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Erziehungs- und Familienberatung; Entwicklungs- und Verhaltensdiagnostik; Diagnostik 
zur seelischen Störung gem. § 35 a SGB VIII; therapeutische Angebote (Betrieb der 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle)

Beratung bei individuellen und familienbezogenen Problemlagen und Durchführung der 
Hilfeplanung bei Hilfen zur Erziehung und bei Eingliederungshilfe, insbesondere:

Soziale Gruppenarbeit für Minderjährige
Erziehungsbeistandschaften für Minderjährige
Sozialpädagogische Familienhilfe
Erziehung Minderjähriger in einer Tagesgruppe
Vollzeitpflege für Minderjährige
Heimerziehung für Minderjährige; Erziehung Minderjähriger in einer sonstigen betreuten 
Wohnform
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Hilfe für junge Volljährige (Soziale Gruppenarbeit; Betreuungshelfer; Vollzeitpflege;
Heimerziehung, betreutes Wohnen; ambulante, stationäre und teilstationäre 
Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)
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Verwaltungs-, kostenrechtliche Bearbeitung der Leistungen zur Hilfe zur Erziehung und 
zur Eingliederungshilfe, Heranziehung Kosten- und Unterhaltspflichtiger und 
Geltendmachung von Ersatzleistungen.

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung; vorläufige Maßnahmen 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)

Mitwirkung in Verfahren vor den Jugend- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspiel-
räume.

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

1. Die Optimierungsvorschläge des Organisationsgutachten für das Amt 51 werden
umgesetzt, um damit § 2 Nr. 7 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land
Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen:

1.1. 65 % der ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII dauern im Mittelwert
16 Monate statt 19,94 Monate.

1.2. Für 90 % der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII bestehen 
Stundenkontingente.

1.3. Der Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung
ist erhöht auf 1,3 Hilfen in Vollzeitpflege zu 1 Hilfe in Heimerziehung bei 
unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich.

1.4. Der Mittelwert für die Dauer stationärer Hilfen gem. § 34 SGB VIII beträgt 
31 Monate statt 33,63 Monate.

2. Etablierung des Angebotes der Eltern-Sprechstunde vor Ort (je Kindertagesstätte 1
Sprechstunde pro Halbjahr mit 3 Terminangeboten pro Sprechstunde) und der
Sprechstunde für Eltern von Kindern im alter von 0 – 6 Jahren in der Beratungsstelle
(einmal im Monat)

3. Eine Zukunftswerkstatt mit Pflegeeltern ist durchgeführt. Die Ergebnisse wurden
ausgewertet und daraus wurden Handlungsschritte abgeleitet.
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3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2017: Vorlage bis 31.08.2017
zum Stichtag 31.12.2017: Vorlage bis 31.03.2018

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Zur Optimierung der Steuerung im ambulanten Leistungsbereich:

Mittelwert der Dauer der gesamten beendeten ambulanten Hilfen 
nach §§ 29-31 SGB VIII: Monate

Anteil der beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII,
die im Mittelwert 16 Monate gedauert haben: % 

65% der beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII haben im 
Mittelwert 16 Monate statt 19,94 Monate gedauert? ja/nein

Anteil der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII,
für die Stundenkontingente bestehen: % 

Für 90% der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII bestehen 
Stundenkontingente? ja/nein

Zur Optimierung der Steuerung im stationären Leistungsbereich:

Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege 
im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung 
(bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich):

Hilfen 
zu 1 Hilfe

Der Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in 
Heimerziehung ist erhöht auf 1,3 Hilfen in Vollzeitpflege zu 1 Hilfe in 
Heimerziehung bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich?

ja/nein

Anzahl der stationären Hilfen gem. § 34 SGB VIII

Anzahl der im laufenden Jahr begonnenen Hilfen nach Altersgruppen:

0-5 Jahre
6-13 Jahre

14-20 Jahre

Mittelwert für die Dauer stationärer Hilfen: Monate

Der Mittelwert der Dauer der beendeten stationärer Hilfen gem. § 34 SGB 
VIII beträgt 31 Monate statt 33,63 Monate? ja/nein

Zu 2.)

Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den 
Kindertagesstätten:
Anzahl der stattgefundenen Termine der Zusatzsprechstunde in der 
Beratungsstelle:

Zu 3.)
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Eine Zukunftswerkstatt hat stattgefunden? ja/nein

Die Ergebnisse wurden ausgewertet? ja/nein

Entsprechende Handlungsschritte wurden abgeleitet? ja/nein
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Produktbereich / 
Fachbereich (Amt) 51

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 363

Produktnummer 051-05

Produktbezeichnung Beistandschaften, Amtspflegschaften 
und -vormundschaften, Beurkundungen

Produktverantwortlicher Frau Lindenthal

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften; 
Beratungen; Durchführung von Beurkundungen

1.2 Leistungen

Beratung Unterhaltsberechtigter
Führung von Beistandschaften (Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalt; 
Vaterschaftsfeststellungen)
Führung von Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften
Durchführung von Beurkundungen (Sorgerechtserklärungen, 
Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsurkunden)

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB
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Produktbereich / 
Fachbereich (Amt) 51

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 366

Produktnummer 051-06

Produktbezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlicher Frau Lindenthal

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der Jugendbildungsstätte Oldenstadt sowie der Freizeiteinrichtungen Bruchtorf 
und Wieren

1.2 Leistungen

Jugendbildungsstätte Oldenstadt:
Das Selbstversorgerhaus bietet 42 Betten für Kinder- und Jugendgruppen. Es steht ein 
Bettenhaus mit einer Küche, Sanitäreinrichtungen und Mehrbettzimmern zur Verfügung. 
Zusätzlich genutzt werden kann ein Seminargebäude mit drei technisch gut ausge-
statteten Seminarräumen sowie einer Metall-, Holz- und Keramikwerkstatt.

Freizeiteinrichtung Bruchtorf:
Das Selbstversorgerhaus für Kinder- und Jugendgruppen befindet sich auf einem großen 
Naturgrundstück mit einem Bootsanleger. Es bietet 23 Betten in Mehrbettzimmern, eine 
Küche, einen Gruppenraum und Sanitärräume.

Freizeiteinrichtung Wieren:
Der Jugendzeltlagerplatz bietet für Kinder- und Jugendgruppen bis max. 150 Personen 
Platz. Es stehen acht Nurdachhäuser und ein großes Freigelände für Zelte zur Verfügung 
sowie eine Selbstversorgerküche, drei Betreuerzimmer und geräumige Sanitärräume.
Das nahe gelegene Sommerbad kann kostenfrei genutzt werden.

1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspiel-
räume.
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2.2 Operative Ziele

Die Optimierungsvorschläge des Organisationsgutachten für das Amt 51 werden 
umgesetzt, um damit § 2 Nr. 7 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen 
und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen:

Es wird in Bezug auf die Jugendbildungsstätte Oldenstadt ein Kostendeckungsgrad von 
42% (variable und fixe Kosten) erreicht.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2017: Vorlage bis 31.08.2017 
zum Stichtag 31.12.2017: Vorlage bis 31.03.2018

3.2 Kennzahlen

Erreichter Kostendeckungsgrad 2017: 

Der Kostendeckungsgrad von 42% wurde erreicht? ja/nein
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Stadtjugendring Uelzen e.V.  
Konto:  Volksbank Uelzen-Salzwedel eG 
Nr. 703 971 900   
BLZ 258 622 92 
 

 
 

 
E-Mail: info@jugendring-uelzen.de 
Arbeitsgruppe: 
Vorstand 

    

    Stadtjugendring Uelzen e.V. . Gartenstraße 5 . 29525 Uelzen         
 

An den 
 
Landrat Dr. Heiko Blume  
Landkreis Uelzen 
Veerßer Str. 53 
 

29525 Uelzen 

 
 

 
über: BAXX- Kinder- und  
Jugendzentrum Uelzen  

Gartenstraße 5 
29525 Uelzen 
0 581 / 8007755 
 
 
Datum: 
28.11.2016 

  
  
Sehr geehrter Dr. Blume,  

der Stadtjugendring Uelzen stellt fest, dass die letzte Erhöhung von Zuschüssen für Fahrten, 

Wandern, Lager des Landkreises Uelzen seit mindestens 2006 nicht erhöht bzw. angepasst worden 

ist. Einzig eine Anpassung von 1,79 € auf 1,80 € pro Tag und Teilnehmer ist unserer Kenntnis nach 

2008 erfolgt. Die Finanzierung einer Ferienfreizeit, Fortbildung oder eines Seminars setzt sich aus 

Teilnehmerbeiträgen und aus unterschiedlichen Zuschüssen, unter anderem auch der 

Jugendförderung des Landkreises zusammen. 

Die allgemeine Preissteigerungen und Inflation in den letzten 10 Jahren hat dazu beigetragen, dass 

die Kosten für Massnahmen im Rahmen von Wandern, Fahrten, Lager gestiegen sind, die 

Zuschüsse seitens des Landkreises aber nicht angepasst wurden.  Das bedeutet, dass die 

Preissteigerung nur durch das Einbringen von Eigenmitteln und über die Erhöhung der 

Teilnehmerbeiträge für die Zielgruppe möglich ist. Das Einbringen von Eigenmitteln für einige freie 

Träger der Jugendhilfe ist nicht möglich, daher sind diese auf die Zuschüsse des Landkreises 

Uelzen angewiesen. 

Eine kostengünstige Kalkulation geht somit einseitig zu Lasten der Teilnehmenden.   

Gerne möchten die Mitglieder des Stadtjugendrings in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Uelzen, 

dafür sorgen, dass Ferienfreizeiten und Ausbildungs- und  Qualifizierungsmaßnahmen ehrenamtlich 

Engagierten bezahlbar bleiben und erfolgreiche und nützliche Modelle von Kinder- und Jugendarbeit 

weiterhin gestärkt werden, die Angebotsvielfalt für Kinder- und Jugendliche erhalten bleiben und 

somit dafür sorgen, dass sich Kinder- und Jugendliche im Rahmen von Kinder und Jugendarbeit 

selbstbestimmt, gemeinschaftlich und freiwillig begleitet aktivieren und entwickeln können. Dazu ist 

eine gute Grundlage notwendig. 
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Stadtjugendring Uelzen e.V.  
Konto:  Volksbank Uelzen-Salzwedel eG 
Nr. 703 971 900   
BLZ 258 622 92 
 

 
 

 
E-Mail: info@jugendring-uelzen.de 
Arbeitsgruppe: 
Vorstand 

Der Landesjugendring Niedersachsen stellt fest: 

„Die Jugendverbände und –initiativen sowie die anderen Träger der Jugendhilfe leisten einen 

maßgeblichen Beitrag zu einer kinder- und jugendgerechten Gesellschaft und sind ein wichtiger 

Partner bei der Sozialisation junger Menschen. Die bedarfsgerechte Förderung der Jugendarbeit ist 

für Kommunen und Landkreise eine pflichtige Aufgabe, für die ein angemessener Teil des 

Jugendhilfeetats verwendet werden muss. Während die Ausgaben der Jugendhilfe in 

Niedersachsen seit 1992 inflationsbereinigt um 60% gestiegen sind, stagnieren die Ausgaben für die 

Jugendarbeit.“ 

Dieser Stellungnahme im Rahmen der jugendpolitischen Forderung des Landesjugendrings 

Niedersachsen schließt sich der Stadtjugendring Uelzen an und ersucht darum, die Zuschüsse für 

die Kinder- und Jugendarbeit zu erhöhen und dieser beschriebenen Entwicklung entgegen zu 

wirken.  

Zur Information und zum Vergleich weisen wir auf die Zuschusshöhe der umliegenden Landkreise 

hin, die deutlich machen, dass die zur Verfügung stehenden Zuschüsse im Landkreis Uelzen im 

Vergleich, im unteren Segment zu finden sind.  

  Zuschuss pro Teilnehmer und Tag für  

  Fortbildungen und Qualifizierung   Freizeiten  

Landkreis Lüneburg 1,60 € 1,60 € 

Landkreis Celle 4,00 € 3,00 € 

Landkreis Heidekreis Gesamtkostenanteil ,höher als 3,00 €  3,00 € 

Landkreis Harburg höchstens 22,50 € bzw. 40,00 € pro TN 5,00 € 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 2,00 € 2,00 € 

Landkreis Wolfsburg 5,50 € 5,50 € 

Landkreis Gifhorn 5,50 € 5,50 € 

Landkreis Uelzen 1,80 € 1,80€  

    (www.geld-fuer-jugendarbeit.de) 

Wir beantragen hiermit die Erhöhung der Zuschüsse des Landkreises Uelzen für Wandern, Fahrten, 

Lager zum 01.01.2017 um 0,70 € pro Tag und Teilnehmer auf 2,50 € und bitten um wohlwollendes 

beraten im Jugendhilfeausschuss.  

 

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Peter Hellström 1. Vorsitzender 
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